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80.    Vorzeitige Besitzeinweisung 
 
Bekanntmachung des Innenministeriums – Der Enteignungskommissar – 
vom 16.06.2011 - IV325 - 144.4 - 7.1 – 54 – 30 und 33/11      
Zur Entscheidung über die Anträge auf vorzeitige Besitzeinweisung für das für den 
Bau einer 110-kV-Hochspannungsfreileitung zwischen den Umspannwerken Breklum 
und Flensburg benötigte, nachstehend bezeichnete Grundeigentum: 
 
Flurstück  Flur  Gemarkung  Größe in m2 

13   1  Wanderup  735 
10   1  Wanderup  632 
Eigentümerin: Gemeinde Wanderup, Amt Eggebek 
eingetragen im Grundbuch von Wanderup Blatt 175 
 
Flurstück  Flur  Gemarkung  Größe in m2 

63   6  Sillerup  911 
Eigentümer: Peter Kersten, Lindewitt 
eingetragen im Grundbuch von Sillerup Blatt 40 
 
habe ich Termin zur mündlichen Verhandlung für 
 

Dienstag, den 12. Juli 2011  
um 10 Uhr in Sachen Gemeinde Wanderup, 

um 14 Uhr in Sachen Peter Kersten  
im Innenministerium (Besprechungsraum 373), 

Düsternbrooker Weg 92, 24105 Kiel, 
 
 
anberaumt. 
 
Die mündlichen Verhandlungen sind nicht öffentlich. 
Diejenigen, denen ein Recht an dem o. a. Grundstück zusteht (Beteiligte) werden 
nach § 25 Abs. 4 des Preußischen Gesetzes über die Enteignung von 
Grundeigentum vom 11. Juni 1874 i. d. F. des Zweiten Gesetzes über den Abschluss 
der Sammlung des schleswig-holsteinischen Landesrechts vom 13. Dezember 1973 
(GVOBl. Schl.-H. S. 440), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.06.2004 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 153) aufgefordert, ihr Recht in dem Termin wahrzunehmen. 
 
Ich weise darauf hin, dass auch bei Nichterscheinen über die Anträge auf 
Besitzeinweisung und andere im Verfahren zu erledigende Anträge entschieden wird. 
 
 
 
 
 
Horst Bliese 
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81.    Vorzeitige Besitzeinweisung 
 
Bekanntmachung des Innenministeriums – Der Enteignungskommissar – 
vom 06.07.2011 - IV327 - 144.4 - 7.1 – 54 – 41/2011      
Zur Entscheidung über den Antrag auf vorzeitige Besitzeinweisung für das für den 
Bau einer 110-kV-Hochspannungsfreileitung zwischen den Umspannwerken Breklum 
und Flensburg benötigte, nachstehend bezeichnete Grundeigentum: 
 
Flurstück  Flur  Gemarkung  Größe in m2 

44   6  Sillerup  235 
 
Eigentümer: Wasser- und Bodenverband Linnau 
eingetragen im Grundbuch von Linnau Blatt 146 
 
habe ich Termin zur mündlichen Verhandlung für 
 

Donnerstag, den 04. August 2011 
um 11.00 Uhr  

im Innenministerium (Sitzungssaal 1), 
Düsternbrooker Weg 92, 24105 Kiel, 

 
 
anberaumt. 
 
Die mündliche Verhandlung ist nicht öffentlich. 
Diejenigen, denen ein Recht an dem o. a. Grundstück zusteht (Beteiligte) werden 
nach § 25 Abs. 4 des Preußischen Gesetzes über die Enteignung von 
Grundeigentum vom 11. Juni 1874 i. d. F. des Zweiten Gesetzes über den Abschluss 
der Sammlung des schleswig-holsteinischen Landesrechts vom 13. Dezember 1973 
(GVOBl. Schl.-H. S. 440), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.06.2004 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 153) aufgefordert, ihr Recht in dem Termin wahrzunehmen. 
 
Ich weise darauf hin, dass auch bei Nichterscheinen über den Antrag auf 
Besitzeinweisung und andere im Verfahren zu erledigende Anträge entschieden wird. 
 
 
 
 
 
Horst Bliese 
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1. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung 
für die Benutzung des Angebotes einer Offenen Ganztagsschule 

an der Grundschule Medelby 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 1,2 und 6 
des Kommunal-Abgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein sowie § 9 – Gebühren – der 
Satzung für die Benutzung der Offenen Ganztagsschule an der Grundschule Medelby in den jeweils 
aktuell gültigen Fassungen wird nach Beschlussfassung durch den Schulverband für die Grundschule 
Medelby vom 21.06.2011 folgende 1. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung für die Benutzung 
erlassen: 
 

I. 
§ 3 der Satzung „Angebotszeiten und Höhe der Gebühr en“ erhält folgende Fassung: 

 
Die Angebotszeiten sind Montag bis Donnerstag von 7.15 Uhr bis 15.30 Uhr und  
Freitag von 7.15 Uhr bis 14.15 Uhr. Die Gebühren sind nachfolgend aufgeführt: 
 
Nutzung des 
Ganztagsangebotes  

Betreuungszeit  Monats- 
beitrag  
1. Kind  
 
ohne 
Mittag-
essen 

Monats- 
beitrag 
2. u. jedes 
 weitere 
ohne 
Mittag 
-essen 

Monats-
beitrag 
1. Kind 
mit 
Mittag-
essen 

Monats-
beitrag 
2. Kind 
mit 
Mittag-
essen 

… an einem Tag der 
Woche 

1 Tag – 
07.15-08.10 Uhr 
12.10-15.30 Uhr 

6 € 5 € 15 € 14 € 

… an zwei Tagen in 
der Woche 

2 Tage 
07.15-08.10 Uhr 
12.10-15.30 Uhr 

12 € 10 € 29 € 27 € 

… an drei Tagen in 
der Woche 

3 Tage 
07.15-08.10 Uhr 
12.10-15.30 Uhr 

18 € 15 € 43 € 40 € 

… an vier Tagen in 
der Woche 

4 Tage 
07.15-08.10 Uhr 
12.10-15.30 Uhr 

24 € 21 € 57 € 53 € 

… von Mo. – Fr. bis 
13.15 Uhr 

pro Wochentag 
1 Stunde 
12.15-13.30 Uhr 

6 € 5 € --- --- 

… am Freitag bis 
14.15 Uhr 

Freitag 
07.15-08.10 Uhr 
12.10-14.15 Uhr 

6 € 5 € --- --- 

… nur in der Früh- 
betreuung 

pro Wochentag 
07.15-08.10 Uhr  

5 € 5 € --- --- 

… insgesamt von  
Montag - Freitag 

 28 € 23 € 60 € 57 € 

…  nur Mittagessen 
13.15 Uhr 

pro Wochentag 
 

--- --- 10 € 10 € 

 
II. 

In-Kraft-Treten 
 

Die Satzung tritt am 01.08.2011 in Kraft. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
Medelby, den 30.06.2011 
     (Siegel) 
gez. 
Günther Petersen 
(Schulverbandsvorsteher)      
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